
 
  

  
  
 
 
Dem Inhaber dieses Ausweises obliegen nach Weisung 
der Amtstierärztin / des Amtstierarztes folgende 
Aufgaben: 
 
 

- Durchführung und Überwachung angeordneter 
Seuchenbekämpfungs- und 
Desinfektionsmaßnahmen;  

 
- Diagnostische Untersuchungen am Bienenstand 

einschließlich sachgerechter Entnahme und 
Versendung von Probenmaterial für 
Laboruntersuchungen; 

 
- Feststellung und Schätzung von Seuchenschäden 

(Art und Größe von Bienenvölkern, 
Schätzungsurkunden, Entschädigungsanträge 
etc.);  

 
- Beratung und Unterweisung der Imker über 

Seuchenprophylaxe und Bestandshygiene. 
 

 
36251 Bad Hersfeld,                             Der Kreisausschuss  

   des  Landkreises Hersfeld-Rotenburg 
                                                                                                     

                                                                                                             
T. Warnecke, Landrat  

 
 


